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pien des Völkerrechts betreffend die 
freundschaftlichen Beziehungen und 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen« 
feierlich bekräftigt, erläutert und 
präzisiert worden. Die Grundprinzi
pien des demokratischen V. sind: 
das Prinzip, daß sich die Staaten in 
ihren internationalen Beziehungen 
der Androhung oder der Anwen
dung von Gewalt, die gegen die ter
ritoriale Integrität oder die politi
sche Unabhängigkeit irgendeines 
Staates gerichtet oder in irgendeiner 
anderen Weise mit den Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbar ist, 
enthalten (—<• Gewaltverbot)-, das 
Prinzip, daß die Staaten ihre inter
nationalen Streitigkeiten mit friedli
chen Mitteln auf solche Weise re
geln, daß der Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit sowie die 
Gerechtigkeit nicht gefährdet wer
den; das Prinzip, daß die Staaten 
sich nicht in Angelegenheiten einmi- 
schen, die in Übereinstimmung mit 
der UNO-Charta zur inneren Zu
ständigkeit eines anderen Staates ge
hören (—► Nichteinmischung); das 
Prinzip, daß die Staaten verpflichtet 
sind, unabhängig von ihrer Gesell
schaftsordnung in Übereinstimmung 
mit der UNO-Charta auf den ver
schiedenen Gebieten der internatio
nalen Beziehungen gleichberechtigt 
und ohne Diskriminierung zusam
menzuarbeiten; das Prinzip der 
Gleichberechtigung und des Selbst
bestimmungsrechts der Völker; das 
Prinzip der souveränen Gleichheit 
der Staaten; das Prinzip, daß die 
Staaten die Verpflichtungen, die sie 
in Übereinstimmung mit der UNO- 
Charta übernommen haben, nach 
Treu und Glauben erfüllen. Die so
zialistischen und andere friedlie
bende Staaten, die antiimperialisti
schen Kräfte führen einen beharrli
chen Kampf um die Einhaltung der 
Prinzipien und Normen des demo
kratischen V. gegen die ständigen 
groben V.sverletzungen des Impe

rialismus, von dem immer wieder 
das Streben nach Gewalt und 
Rechtsbruch ausgeht.
Die sozialistischen Staaten, vor al
lem die Länder der sozialistischen 
Staatengemeinschaft, entwickeln 
fortschreitend zur Regelung ihrer 
immer enger und umfangreicher 
werdenden zwischenstaatlichen Be
ziehungen völkerrechtliche Prinzi
pien und Normen, die dem Charak
ter der zwischen ihnen bestehenden 
internationalen Beziehungen soziali
stischen Typs entsprechen und der 
Festigung und Entfaltung dieser Be
ziehungen dienen. Gerade die heute 
vor den sozialistischen Ländern ste
hende vorrangige Aufgabe, ihre all
seitige Zusammenarbeit umfassend 
auszubauen, die internationale so
zialistische Arbeitsteilung und Ko
operation mit höchster Effektivität 
zu entwickeln, auf dem Wege der —* 
sozialistischen ökonomischen Integra
tion voranzuschreiten und die Annä
herung der sozialistischen Nationen 
zu fördern, bedingt und erfordert 
auch die weitere Ausgestaltung der 
Rechtsformen ihrer sich immer brei
ter entfaltenden zweiseitigen und 
mehrseitigen Beziehungen auf allen 
Lebensgebieten. Diese qualitativ 
neuen, sozialistischen Charakter tra
genden völkerrechtlichen Prinzipien 
und Normen haben ihre objektive 
Grundlage in den in den sozialisti
schen Ländern bestehenden gleich
artigen sozialistischen Produktions
verhältnissen, in ihrer gleichartigen 
Staatsordnung als Macht der Arbei
terklasse und der mit ihr verbünde
ten Werktätigen, in ihrer gemeinsa
men Ideologie des Marxismus-Leni
nismus und in der Gemeinsamkeit 
ihrer grundlegenden Interessen und 
Ziele. Sie sind bestimmt von den in 
den historischen Kampferfahrungen 
der internationalen Arbeiterklasse 
erprobten und bewährten Prinzipien 
des —» Marxismus-Leninismus und 
des sozialistischen Internationalis
mus (—► proletarischer Internationa
lismus) als des grundlegenden Prin-


